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GDPdU - Grundsätze zum Datenzugriff 
und zur Prüfbarkeit digitaler Unterlagen 

 

   
Die Ausgangslage 

Seit dem 1.1.2002 ist der Finanzverwal-
tung aufgrund der gesetzlichen Neurege-
lungen im Steuersenkungsgesetz vom 
23.10.2000 das Recht eingeräumt, die 
mit Hilfe eines Daten-Verarbeitungs-
Systems erstellte Buchführung durch 
Datenzugriff zu prüfen.  

Die Aufgabe 

Aufgrund der gesetzlichen Vorgaben 
müssen u.a. die Daten der Finanzbuch-
haltung, Anlagenbuchhaltung und der 
Lohnbuchhaltung seit dem 1.1.2002 
auch in digitaler Form aufbewahrt wer-
den und für den Datenzugriff zur Verfü-
gung stehen. 

Beim Datenzugriff kann der Finanzamts-
prüfer im Rahmen einer Außenprüfung 
eine der drei folgenden Zugriffsarten frei 
wählen: 

� unmittelbarer Datenzugriff (Z1) 
Der „unmittelbare Datenzugriff“ bein-
haltet den Nur-Lesezugriff auf DV-
Systeme durch den Prüfer zur 
Prüfung der steuerlich relevanten 
Daten. 

� mittelbarer Datenzugriff (Z2) 
Beim „mittelbaren Datenzugriff“ sollen 
die Daten entsprechend den Vorga-
ben des Prüfers vom Unternehmen 
maschinell ausgewertet werden, um 
anschließend einen Nur-Lesezugriff 
gewähren zu können. 

� Datenträgerüberlassung (Z3) 
Bei der Datenträgerüberlassung sind 
der Finanzbehörde die steuerlich 
relevanten Daten in maschinell 
auswertbarer Form auf einem 
separaten Datenträger (z.B. CD-
ROM) zur Verfügung zu stellen. Dies 
gilt auch in den Fällen, in denen sich 
die Daten bei Dritten befinden. 

 

 
Das Problem 

Mit der digitalen Betriebsprüfung ist ver-
stärkt seit dem Jahr 2005 für Prüfungs-
zeiträume ab 2002 rechnen. Erste prakti-
sche Erfahrungen aus digitalen Prüfun-
gen zeigen, dass die Prüfer zwischen-
zeitlich entsprechend geschult und mit 
spezieller Software (IDEA) ausgestattet 
wurden und die Herausgabe der Daten 
fordern. 

Sofern die Daten nicht in entsprechender 
Form zur Verfügung gestellt werden kön-
nen, drohen Sanktionen. Je nach den 
Um-ständen des Einzelfalles kommen 
z.B. Bußgelder, Zwangsmittel oder 
Schätzun-gen in Betracht. 

Unser Angebot und Vorgehen 

Alle in unserem Hause digital erstellten 
Daten der Finanzbuchhaltung, Anlagen-
buchhaltung und Lohnbuchhaltung wer-
den auch von uns digital aufbewahrt und 
können dem Mandanten bei Bedarf zur 
Verfügung gestellt werden. 

Sofern der Steuerpflichtige mit Hilfe eines 
Datenverarbeitungssystems seine 
Finanz- und Lohnbuchhaltung etc. selbst
erstellt, muss er sicherstellen, dass die 
entsprech-enden Daten in der 
erforderlichen Form zur Verfügung 
stehen. Da nicht jedes marktgängige 
Buchhaltungs- und Archivierungssystem 
die GDPdU-Konformität gewährleistet, 
empfehlen wir dies ausdrücklich 
festzustellen bzw. feststellen zu lassen. 

Die Feststellung der GDPdU-Konformität 
kann einerseits durch eine Bestätigung 
des Softwareherstellers eingeholt wer-
den. Andererseits bieten wir dem Steuer-
pflichtigen unsere Hilfe an, die GDPdU-
Konformität bei seinem eingesetzten 
EDV-System zu überprüfen bzw. festzu-
stellen. 

 
 

Pflicht zur digitalen 
Archivierung seit 
dem 1.1.2002 

 

  

Ihr persönlicher 

Ansprechpartner: 

 

Dipl-Kfm. 

Helmut Breig 

Wirtschaftsprüfer 

Steuerberater 

Tel.: 09441 2970 0 

Fax: 09441 2970 20 

helmut.breig @ 

mtg-group.de 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung und Rechtsberatung aus einer Hand. 

Kontaktieren Sie uns! Wir beraten Sie gerne! 
info@mtg-group.de, www.mtg-group.de 
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